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Oeenliche DBRUu

Am28. Novemberiſt in Berlin Heinrich Dernburg
geſtorben. In ſchlichter Weiſe und ohne äußeres Gepränge,
ſo wie es ſeinem ganzen Weſen entſprach, haben ſie ihn
am 26. Novemberzurletzten Ruhe geleitet. Die deutſche
Rechtswiſſenſchaft hat einen ihrer tapferſten Streiter der—
loren. Auch uns Schweizerjuriſten war er kein Fremder;
er hat in Zürich acht Jahre lang gewirkt; auch ſpäter
noch hat er wohl Hunderte von Schweizerſtudenten durch
ſeinen Vortrag unterrichtet und nach Tauſenden zählen
diejenigen, zu denen er durch ſein — in der Schweiz
vielbenutztesPandektenlehrbuch geſprochen hat; und

Juriſt der den Studentenjahren entwachſeniſt,   

zu konſultieren. So haben auch wir in der Schweizalle
Veranlaſſung, bei der Bahre des Toten ſtill zu ſtehen
und ſeiner Verdienſte in unſerer Juriſtenzeitung zu ge—
denken.

Der äußere Entwicklungsgang Dernburgs bewegtſich
in einfachen Linien. Geboren 1829, kam er nach einer

kurzen Privatdozententätigkeit inHeidelberg (ſeit 1830)
im Auguſt des Jahres 1854 als Nachfolger Theodor
Mommſens nach Zürich, zunächſt als traordinarius,
dann (1855) als ordinarius für römiſches Recht, Er

blieb in Zürich bis 1862; eine beſonders enge Freund—
ſchaft verband ihn hier mit ſeinem Kollegen Rüttimann;
aus dieſer Zeit ſtammen auch die berühmten Gutachten
der beiden Juriſten im Basler Feſtungsſtreit. Von Zürich
kam Dernburg nach Halle (1862); von Halle — als
Nachfolger Rudorffs — nach Berlin (18739) Waͤhrend
er in Juriſtenkreiſen im ganzen deutſchen Sprachgebiete
eine der bekannteſten und markanteſten Perſönlichkeiten
geworden iſt, iſt er ſonſt imöffentlichen Leben nicht ſtark
hervorgetreten, trotzdem er ſeit 1866 Mitglied des preußi⸗
ſchen Herrenhauſes war.

Die ſchriftſtelleriſche Tätigkeit wie die Lehrtätigkeit
Dernburgs galt zunächſt dem romiſſchen Recht, in deſſen
Kenntnis ihn Savigny eingeführt hatte. Seine erſten

Arbeiten bezogen ſich auf Fragen der Kompenſationslehre.
In Zürich entſtand das „Pfandrecht“ (Pfandrecht nach
den Grundſätzen des heutigen römiſchen Rechts), 1860
In der Vorrede zu dem Werk wirft Dernburg die Frage
auf, ob heute „ein Bedürfnis exiſtiere, ſich in einem aus—
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führlichen Werk über das römiſche Pfandrecht zu ver—
breiten“, ob wir nicht für die moderne Doktrin in der
neuen Geſetzgebung eine vollſtändige Quelle beſitzen.
Er beantwortet die Frage dahin: Das neue Recht habe
allerdings mit ſeinem entwickelteren Verwaltungsſyſtem
einen neuen, vollkommeneren äußern Mechanismus
geſchaffen (Grundbücher); die innere juriſtiſch-tech—
niſche Konſtruktion des Ganzen, die Ausführung
im Einzelnen beruhe aber nach wie vor auf der gemein—
rechtlichen Doktrin; „trotz jener Legislationen wird das
römiſche Zivilrecht ſeinen materiellen Wert behaupten, ſo—

—
terte geworden ſind, ſolange es uns ernſt iſtmitden

Verſtändnis unſeres Rechts und ein Eindringen in ſeinen
inneren Zuſammenhang und ſein Weſen uns Bedürfnis
bleibt“. In ähnlicher Weiſe hat er noch ſpäter in ſeiner Ab—
handſang über Entwicklung und Begriff des juriſtiſchen Be—
ſitzes Rechts“ (1883) ſeine Anſicht über
die Bedendang rechtshiſtoriſcher Studien für die geiſtige
Durchdringung des geltenden Rechts ausgeſprochen FJe
weniger ſich die hiſtoriſche Forſchung von vorgefaßten
Meinungen beſtimmen läßt, je tiefer ſie geht, je ſelb—
ſtändiger ſie iſt, deſto mehr wirdſie ſchließlich auch der
Praxis dienen, welche in unſerer Zeit ganz beſonders
gefährdet erſcheint, durch Dialektik, welche die Wiſſenſchaft
zu beherrſchen ſtrebt, und eine Dogmatik, die auf ihr
fußt. Der Nebel, der ſich ſo auf die Rechtswiſſenſchaft
zu legen droht, wird vorallem durch die hiſtoriſche Er⸗
kenntnis zerſtreut.“ Die UÜberſiedlung nach Deutſchland
führte Dernburg zur Bearbeitung des preußiſchen Rechts;
dort entſtanden die drei großen Lehrbücher: das „preußi⸗
ſche Privatrecht“, diePandekten“, das „bürgerliche Recht“,
drei Standardworks der deutſchen Rechtswiſſenſchaft, drei
Werke, deren Einfluß auf das Rechtsleben, im beſondern
auf die Praxis der Gerichte im Deutſchen Reich und

darüber hinaus, ein gewaltiger war und noch lange Zeit
beträchtlich ſein wird. Man hat von den drei Werken
wohl geſagt, daß Dernburg ſich wiederholt habe und ge—
legentlich beſonders das jüngſte Werk in dieſer Richtung
kritiſiert; mag an dieſer Kritik etwas Richtiges ſein, ſo
bleibt doch die Tatſache beſtehen, daß das ganze Werk
nur geſchaffen werden konnte von einem Mann, der des
neuen wie des alten Rechts in gleichem Maße kundig war.
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Wenn manverſucht, aus den Werken Dernburgs — ungütige Geſetzgebung Rechtserwerb oder Handlungs—
über ſeinen Lehrvortrag hat der Schreiber dieſer Zeilen
wenig Authentiſches erfahren — ein Bild von der be—
ſonderen Art der Perſönlichkeit zu gewinnen und wenn
manſich frägt, in welchen Eigenſchaften der große Erfolg
begründet lag, ſo ſcheint mir dreierlei für die Charakteri—
ſierung des Verſtorbenen weſentlich zu ſein.

In erſter Linie, wenn ich das zuerſt in die Augen
Springende an erſter Stelle nennen ſoll, war es die
äußere Formder Geiſtesprodukte Dernburgs,diekriſtall—
helle Klarheit und leichte Faßlichkeit des Ausdrucks, die
Plaſtik der Redeweiſe, und wenn bei dieſem Beſtreben
nach Präziſion und Überſichtlichkeit gelegentlich die eine
und andere Frage zu kurz abgetan, oder eine wirklich
vorhandene Schwierigkeit nicht als ſolche hervorgehoben
oder wohl gar totgeſchwiegen war, ſo war doch ſtets für
die Hervorhebung des Wefentlichen geſorgt. Den Studie—
renden vorab wurde das Pandekten-Lehrbuch Dernburgs
ein bewährter Führer; ihnen gefiel auch die temperameit—
volle perſönliche Note Dernburgs — beſonders auch in
der Polemik — beſſer als die Gründlichkeit undklaſſiſche
Vornehmheit des Windſcheidſchen Werkes.

In zweiter Linie zeichnen ſich Dernburgs Werke aus
durch den eminent praktiſchen Sinn, durch das ſtändige

Beſtreben, „aus dem lebendigen Orgamsmus des Rechts,
aus dem Sinnder Parteikonvention, dem aequum und
bonum, das Syſtemzu geſtalten, das Recht fortzubilden“:
Ex jure regula, non ex regula jus. So warerallem

leeren Dogmatismus abhold; er forderte, daß der Richer
„über den Stacketenzaun der Artikel hinüberſchaue, wo
e—8

ſelbſt mit mehr oder weniger Geſchick geſchöpft hat“ Von
dieſer Grundauffaſſung ausgehend, hat er noch unter
der Herrſchaft des gemeinen Rechts manche Streitfrage
der Pandektendoktrin entſchieden und mehr als einmal,

auch wo die Ausſprüche der römiſchen Juriſten überein—
ſtimmten, einen Rechtsſatz des römiſchen Rechts über
Bord geworfen oder ein ganzes Rechtsinſtitut als antiquiert
erklärt, weil es unſeren heutigen Bedürfniſſen nicht mehr

entſpreche; und oft genug iſt ihm gerade in ſolchen Fragen
die Praxis, vielleicht zunächſt zögernd, entgegen der kon—
ſervativeren Lehre Windſcheids, gFefolgt.

Und damit hängt unmittelbar ein drittes zuſammen;
für Dernburg war die Pflege des Rechts nicht nur eine
Sache des Verſtandes, ſondern eine Sache des Herzens,
des Gemüts. So betont er die Bedeutung der Phautaſie
für die Entſtehung des Rechts; ſo erhebt er Proteſt,
wenn die Geſetzgebung „ohne Not in daseingreifen will,
was der Volksphantaſie und dem Volksgemuͤt wertiſt,
bald im Drang nach raſcher geſchäftsmäßiger Erledigung,
bald umprinzipielle Poſtulate rückſichtslos durchzuführen“
ſo tritt er de lege kerenda energiſch ein für die recht
liche Beſſerſtellung derjenigen, denen eine rückſtändige,

 

fähigkeit in ungerechter Weiſe vorenthalten hat. Beſonders
im Familienrecht,wo es ſich „vor allem um den Schutz
der Schwachen handelt“, dürfe man nicht nur mit dem
Rüſtzeug der juriſtiſchen Logik arbeiten;wer das Familien⸗
recht behandelt,muß „auch mit warmem Herzen an den
Gegenſtand herantreten“. Soiſt es begreiflich, daß er
ſeinen Proteſt auch da einlegt,wo unter dem Deckmantel
des formahuriſtiſch Zuläſſigen unſittliches Gebaren Einlaß
in die Hallen der Juſtiz verlangt; noch in einer ſeiner
letzten Abhandlungen (Deutſche Jur.Ztg. 1905 S. 4265 ff.)
hat er ſich gegen eine Ausbeutung der Rechtskraft wider
die guten Sitten ausgeſprochen und den Vertretern des
Zivilprozeſſes entgegengehalten, daß ihre folgerichtige
Doktrin da Halt machen müſſe, wo die Lauterkeit des
Rechtslebens durch eine mißbräuchliche Verwertung des
Prinzips der Rechtskraft gefährdet wird. Auch hier zeigt
ſich Dernburg als Feind jeder Buchſtabenjurisprudenz.
In ſeinem Vortrag über die „Phantaſie im Recht“ (1894)
ſind die ſchönen Worte zu leſen: „Der Sinn für Ge—
rechtigkeit wurzelt in der Phantaſie und im Gemüt. Wo
die Gelehrſamkeit dieſe lebendige Quelle verſchüttet, da
iſt Gelehrtheit wenig nutzbar, da herrſcht tote Buchſtaben⸗
jurisprudenz. Wenn uns nicht warmes Gefühl für Recht
und für das Wohl des Volkes und des Staats das Ver—
ſtändnis der Geſetze erhellt, ſo bleibt uns ihr Sinn ver—
ſchloſſen; denn die Geſetze ſind nur Bruchſtücke, erſt durch
die Idee der Gerechtigkeit fügen ſie ſichzum Ganzenm“

Und nun noch eines. Dernburg hatesſelbſt aus—
geſprochen, daß in jedem Sinn der Züricher Aufenthalt
beſtimmend für ſein pateres Wirken“ generden —*——

in der Vorrede zu der Feſtſchrift, die er für das fünfzig⸗
jährige Jubiläum unſerer Univerſität(1888) verfaßt
hat, ſagt er: „Hier wurde mir die Überzeugung ge—
kräftigt, daß die Rechtstheorie nicht bloß umihrer ſelbſt
willen da iſt, daß ſie vielmehr vor allem dem Rechts—
leben beſtimmt iſt. Ich ſah, wie einpraktiſches Volk das
römiſche Recht, welches hier niemals als Gefetz aufgefaßt
worden war, als geſchriebene Vernunft frei und geſchickt
zu verwerten wußte. Ich habeverſucht, ihm indieſer
Behandlungsweiſe etwas abzulernen.“ In derſelben Vor—
rede führt er auch aus, daß er ſich immer noch als der
Zürcher Hochſchule zugehörig fühle. Als ich vor einigen
Jahren Dernburg in Berlin aufſuchte und ihnim Auf⸗
trag der Fakultaͤt um einen Rat bat, konnte ich mich
davon überzeugen, mit welcher Freude er von ſeiner
Zürcher Zeit ſprach, wie er ſich nach ehemaligen Schülern
erkundigte, wie er ſich freute über das Gedeihen der
Fakultät, an der er zuerſt gewirkt, und wie erſich
intereſſierte für das Schickſal unſeres Zivilgeſetzentwurfs

So wollen auch wir ſchweizeriſchen Juriſten den
Totenehren; er war in mehrals einer Beziehung auch
der Unſere. eroft



 



 

 



 



 


